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I. Anmerkungen für die Errechnung des Lohnausgleiches nach Tabellen A
/ *

1. Beispiel für die Errechnung des Lohnausgleiches bei gleichblcibendem Monatsgehalt während der leisten drei 
abgcrccbnctcn Monate:
Gearbeitet: vom 1. November bis 19. November 1958 = 16 Arbeitstage
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit vom 20. November bis 30. November 1958 = 9 Arbeitstage
Monatliches Bruttogehalt während der letzten drei abgerechneten
Monate......................................................... ,‘...........................................................  510,— DM
abzüglich Lohnsteuer (Steuerklasse I) ........................................................................  65,— DM
und Beitrag zur Sozialversicherung .........................................................................  51,— DM_________________ 116,— DM

Nettogehalt (monatlicher Nettodurchschnittsverdienst) 394,— DM

Grundlage für die Errechnung ist der gemäß § 3 Ziffern 1 und 2 ermittelte Nettodurchschnittsverdienst für 
einen Monat und die Anzahl der Arbeitstage, an denen der Werktätige arbeitsunfähig war.

Da der Monat November in diesem Beispiel 25 Arbeitstage hat, ist zur Ermittlung des Gesamtbetrages für 
den Lohnausgleich einschließlich Krankengeld die Tabelle A für 25 Arbeitstage anzuwenden.

Es ist abzulesen aus:
Lohnausgleich

Nettodurchschnitts- Spalte Zeile einschließlich
verdienst Krankengeld

300,— DM 300,— 9 97,20 DM
90,— DM 900,— 9 29,16 DM
4,— DM 1.

Oo

1,30 DM

394,— DM 127,66 DM

abzüglich Krankengeld
für 11 Kalendertage ä 8,— DM 88,— DM
Lohnausgleich 39,66 DM

(Da die Tabellen nach dem Dezimalsystem aufgebaut sind, kann ohne 
weiteres die Spalte 900,— für 90,— DM, 9,— DM usw. benutzt werden, 
wobei jedoch im Ergebnis die Kommastellung zu beachten ist.)

2. Beispiel für die Errechnung des Lohnausgleiches bei unterschiedlichem Monatsgehalt während der letzten drei 
abgcrcchneten Monate:

Der gemäß § 3 Ziff. 1 ermittelte Gesamtnettoverdienst der letzten drei abgerechncten Monate
beträgt ............................................................................................................................................ ....................... . 1 244,70 DM

Dieser Betrag ist gemäß § 3 Ziff. 2 durch Sie Anzahl der abgerechneten Monate zu teilen (=* 3).
Daraus ergibt sich der Nettodurchschnittsverdienst für einen Monat in Höhe von ....................................................  414,90 DM

Bei Verwendung der Angaben über die Arbeitsunfähigkeit unter Punkt 1 ergibt sich bei einem 
Nettodurchschnittsverdienst von 414,90 DM und 9 Krankheitstagen folgende Berechnung:

Es ist abzulesen aus:
Lohnausgleich

Nettodurchschnitts- Spalte Zeile einschließlich
verdienst Krankengeld

400,— DM 400,— 9 129,60 DM
10,— DM 100,— 9 3,24 DM

4,— DM 400,— 9 1,30 DM
0,00 DM 900,— 9 0,29 DM

414,90 DM 134,43 DM

abzüglich Krankengeld
für 11 Kalendertage ä 9.— DM 99,— DM
Lohnausgleich 35,43 DM


